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RS OGH 1992/6/16 4Ob19/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1992

Norm

UWG §28

Rechtssatz

Gewinnspiele sind keine Zugabe, wenn das Zeitungsunternehmen weder auf dem Titelblatt der Zeitschrift noch sonst

in der Werbung darauf hingewiesen hat und die Personen, welche die Zeitung erwerben und dann erst beim

Durchlesen auf das Gewinnspiel stoßen, keinen Anlaß haben, im Hinblick auf die Teilnahmebedingungen weitere

Exemplare derselben Zeitschrift zu kaufen. - "Verführerschein"
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